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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §24 Abs3;

Rechtssatz

Die Methode der "Landwertberechnung nach Lageklassen", wie sie in Naegeli/Hungerbühler, Handbuch des

Liegenschaften-Schätzers³, Zürich, 1988, Seiten 43=, dargelegt ist, beruht auf (z. T. Jahrzehnte zurückliegenden)

statistischen Erhebungen in der Schweiz, welche die Autoren zu einem "Lageklassenschlüssel" (aaO, 49) führen, der

Liegenschaften im Wesentlichen nach sechs Merkmalen (Allgemeine Situation, Verkehrsrelation,

Nutzungsintensität/Ausbaustandard, Wohnsektor, Handels- und Dienstleistungssektor, Industrie) in so genannte

"Lageklassen" einteilt und für jede Lageklasse einen bestimmten Prozentwert des "Landwertanteiles" (also

Bodenwertanteiles) ergibt. Auch für Deutschland Fndet die "Lageklassenmethode" nach Naegeli in der Literatur

Erwähnung, wobei allerdings - wohl auf Grund anderer statistischer Grunddaten und Gegebenheiten - die

Prozentwerte des Bodenwertanteils in Deutschland zT erheblich unter den von Naegeli/Hungerbühler für die Schweiz

angeführten liegen (vgl. etwa Ross/Brachmann/Holzner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des

Verkehrswertes von Grundstücken27, Hannover 1993, S. 72). Indem die Abgabenbehörde ihrer Ermittlung des

Gebäudeanteiles am gemeinen Wert der Liegenschaftshälfte die "Lageklassenmethode" nach Naegeli und die für die

Schweiz angeführten Prozentsätze des "Landwertanteils" (Bodenwertanteils) herangezogen und ohne weitere

Ermittlungen und Erläuterungen auf die Verhältnisse in der Stadt Salzburg angewandt hat, ist sie nicht schlüssig

vorgegangen (vgl. zur unzulässigen Übernahme von Werten aus statistischen Erhebungen im Ausland auf die

Verhältnisse in Österreich das hg. Erkenntnis vom 31. Mai 1994, 91/14/0098).
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